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Quälen oder Vernachlässigen eines Gefangenen 

§ 312. (1) Ein Beamter, der einem Gefangenen oder einem sonst auf behördliche Anordnung 
Verwahrten, der seiner Gewalt unterworfen ist oder zu dem er dienstlich Zugang hat, körperliche oder 
seelische Qualen zufügt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist ein Beamter zu bestrafen, der seine Verpflichtung zur Fürsorge oder Obhut einem 
solchen Menschen gegenüber gröblich vernachlässigt und dadurch, wenn auch nur fahrlässig, dessen 
Gesundheit oder dessen körperliche oder geistige Entwicklung beträchtlich schädigt. 

(3) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) zur Folge, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, hat sie eine Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen (§ 85) zur 
Folge, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, hat sie den Tod des Geschädigten zur Folge, mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 


